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1. Anmeldung

Die Anmeldung ist als Antrag nur dann rechtswirksam, wenn der vollständig ausgefüllte Vordruck beim

Veranstalter eingegangen ist. Der Besteller hat eine Widerrufsfrist von 10 Tagen nach Zusendung der verbindlichen Anmeldung.

Anerkennung:

Mit der Unterzeichnung der verbindlichen Anmeldung, erkennt der Besteller die “Allgemeinen Geschäftsbedingungen” für sich und seinen Beauftragten als verbindlich an. Gleichzeitig verpflichtet er

sich zur Einhaltung der arbeits-, gewerbe- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Feuerschutz, Unfallverhütung, Firmenbezeichnung und Preisauszeichnung. Ebenfalls

sind anerkannt und ohne Einschränkungen, die “Allgemeinen Bedingungen” der jeweiligen Hallen bzw. Freigelände-Vermieter-Gesellschaften oder Privateigentümer nach dem jeweils neusten Stand.

2. Standmieten, Zahlungsbedingungen
Die vom Veranstalter ausgestellten Rechnungen sind ohne Abzug zu den genannten Zeiten zahlbar.

Befindet sich der Aussteller im Rückstand mit der Zahlung der Standmiete zu den festgesetzten Terminen hat der Veranstalter das Recht, von der Zulassung zurückzutreten. Eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung durch den Veranstalter ist entbehrlich.
3. Zurückziehung der Anmeldung

Bei Stornierung (Zurückziehung) der Anmeldung hat der Aussteller an den Veranstalter folgende Stornogebühren zu bezahlen:

Bis 8 Wochen vor Messebeginn 50 % der vereinbarten Standmiete.

Ab 8 Wochen vor Messebeginn 100% der vereinbarten Standmiete. 

Die Stornogebühr ist als pauschalierter Schadenersatz unabhängig von einem Verschulden zu bezahlen, wobei der Aussteller auf eine Minderung des Schadenersatzanspruches, aus welchen Gründen immer, auch aus dem Titel der Vorteilsausgleichung, verzichtet. 

Der Aussteller nimmt zur Kenntnis, daß die Stornogebühren auch zu bezahlen sind, sollte es dem Veranstalter gelingen, den Messestand an einen Dritten zu vermieten bzw. zu verkaufen. Die Geltendmachung eines Schadensersatzes, welcher über die vereinbarten Stornogebühren hinausgeht, bleibt davon unberührt.

4. Standgestaltung

Die Standfläche muss während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu den festegesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbauendtermin abgeschlossen und der Stand von Verpackungsmaterial geräumt sein. Der Abtransport von Ausstellungsgütern und Abbau von Ständen

vor Ende der Veranstaltung ist unzulässig.

Eine Überschreitung der festgesetzten Höhenbegrenzung für die Stände bedarf der Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Ausstellung von besonders schweren Ausstellungsgütern.

Verankerungen im Hallenboden, Wänden oder Decken sind nicht zulässig. Fußböden, Hallenwände, Säulen und sonstige feste Einbauten dürfen weder gestrichen noch tapeziert werden.

Mehrgeschossige Bauweise von Ständen ist unzulässig. Schäden, die durch den Aussteller verursacht wurden, hat dieser zu ersetzen. Schäden müssen unverzüglich nach Schadenseintritt dem Veranstalter gemeldet werden. Ausstellungsgüter, die sich nach dem Abbau-Endtermin noch auf den Ständen befinden, können auf Kosten des Ausstellers abtransportiert und eingelagert werden. Der ständige Zugang zu Installations- und Feuerschutzeinrichtungen ist sicherzustellen.
5. Nutzung der Hallenwände

An den Hallenwänden dürfen keine Gegenstände mit Schrauben, Nägeln, Reißzwecken, Klebeband oder sonstigen Hilfsmitteln befestigt werden. vorhandene Sporteinrichtungen (z.B. Sprossenwände, Leitern) dürfen nur nach Absprache mit dem Hausmeister genutzt werden. Bei einer Beschädigung der Hallenwände haftet jeder Teilnehmer für den von ihm verursachten Schaden. Werden Stellwände benutzt, müssen diese freistehend sein. Es ist darauf zu achten, dass keine „Stolperfallen“ für Besucher entstehen.

6. Belastung des Hallenbodens

Der Boden in der Sporthalle ist ein, für den Sport ausgerichteter Schwingboden, der für größere Belastungen nicht geeignet ist. Schwere Gegenstände dürfen nicht direkt auf dem Hallenboden abgestellt werden. Um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen, muss eine 2 bis 3 cm starke Platte in ausreichender Größe untergelegt werden. Beim Auf- und Abbau ist darauf zu achten, dass der Boden nicht beschädigt wird. Für entstandene Schäden haftet jeder Teilnehmer selbst.

7. Stromanschlüsse

In der Halle sind ausreichend Stromanschlüsse vorhanden. Für die Stromversorgung des eigenen Standes (Anschlusskabel) muss jeder Teilnehmer selbst sorgen. Bei der Benutzung von Kabeltrommeln ist auf technisch geeignetes Material zu achten. Die Anschlussleistung pro Stand darf nur mit Genehmigung 2000 Watt übersteigen.

8. Hallenaufteilung

Die Hallenaufteilung erfolgt durch die Vorstandschaft der IGA aufgrund der eingegangenen Anmeldungen. Wünsche sind bei der Anmeldung möglich, Ansprüche auf einen bestimmten Platz können nicht erhoben werden. Sollte ein Tausch von gleich großen Ständen gewünscht werden, ist die IGA Teamleitung umgehend zu informieren.

9. Absprachen der Standnachbarn

Art, Umfang und Gestaltung der Seitenwände eines Ausstellungsstandes sollte mit den Standnachbarn abgesprochen werden.

10. Bewirtung und Verkauf

Der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr erfolgt ausserhalb der Ausstellungsbereiches. Im Ausstellungsbereich ist es nicht erlaubt offene Nahrungsmittel oder Getränke zu verkaufen. Verschlossene Waren (z.B. Wurstgläser, Honig, Wein) dürfen verkauft werden. Kostenlose Proben dürfen abgegeben werden. Ebenso ist eine unentgeltliche Kundenbewirtung (z.B. Kaffee, Sekt) möglich. Gläser oder Tassen müssen im dafür vorgesehenen Bereich für die Gastronomie gespült werden, da die Verwendung von größeren Mengen Wasser in der Halle nicht gestattet ist.

11. Abfallentsorgung

Jeder Aussteller ist für die Entsorgung seines eigenen Mülls verantwortlich!

12. Feuer- und Rauchverbot
In der Ausstellungshalle und Foyer besteht generelles Feuer- und Rauchverbot. Feuerlöschgeräte und Hinweisschilder dürfen weder zugestellt noch zugehängt, Notausgänge weder durch Ausstellungsgegenstände noch durch Ausstellungsstücke zugebaut oder zugestellt werden. Brennbare Materialien, gleich welcher Art, dürfen im Ausstellungstand weder gelagert noch verwahrt werden. Das Aufbewahren von Verpackungsmaterialien aller Art innerhalb oder hinter den Ständen ist aus feuerpolizeilichen Gründen nicht gestattet. Um weitere Brandgefahren zu vermeiden, bitten wir Sie darauf zu achten, keine Feuerzeuge oder Zündhölzer als Werbemittel auszuteilen.

13. Freiflächen

Es stehen auch Ausstellungsflächen im Freien zur Verfügung. Auch hier ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung des Bodens, der Wände und ggf. der Bepflanzung erfolgen. Es haftet der Teilnehmer für von ihm verursachten Schaden.

14. Gastronomie

Die Bedingungen für die Bewirtung zum sofortigen Verzehr in dem dafür ausgewiesenen Bereich werden mit dem Landratsamt (Lebensmittelüberwachung) erarbeitet. Die betroffenen Teilnehmer werden rechtzeitig über die Ergebnisse informiert.
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